
 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg  

Teil I – Gesetze 

21. Jahrgang Potsdam, den 15. Juli 2010 Nummer 25 

Fünftes Gesetz 
zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

Vom 15. Juli 2010 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

Das Kindertagesstättengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 21. Juni 2007 (GVBl. I S. 110) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort „sieben“ durch das Wort „sechs“ und die Angabe „13“ 
durch das Wort „zwölf“ ersetzt. 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt dem Träger der Kindertagesstätte einen Zu-
schuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung, das zur Erfüllung der 
Verpflichtungen gemäß § 1 erforderlich ist. Der Zuschuss beträgt 86,3 Prozent dieser Kosten für jedes be-
treute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 Prozent dieser Kosten für jedes betreute 
Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 Prozent dieser Kosten für jedes be-
treute Kind im Grundschulalter.“ 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Das Land beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen zweckgebundenen Zu-
schuss an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Im Jahr 2010 stellt das Land den Betrag von 
153 591 100 Euro zweckgebunden zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Für die 
Verteilung dieses Betrages werden die Zahlen der Kinder im Alter bis zur Vollendung des zwölften Le-
bensjahres gemäß der amtlichen Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum Stichtag 
31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres angesetzt. Zusätzlich stellt das Land im Jahr 2010 zweckge-
bunden 4 351 000 Euro zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 1 Absatz 2 Satz 3 und § 3 Absatz 1 Satz 6 
und 7 zur Verfügung. Dieser Betrag wird hälftig verteilt nach der Zahl der Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr gemäß der amtlichen Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum 
Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres sowie der Zahl der vom öffentlichen Gesundheits-
dienst im Rahmen der Untersuchungen zur Schulfähigkeit ausgewiesenen Kinder mit niedrigem Sozial-
status des jeweils letzten Jahres. Die Landeszuschüsse werden im Zwei-Jahres-Rhythmus, erstmalig im 
Jahr 2011, der Kinderzahl und der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungs-
angebotes angepasst. Für die Landeszuschüsse der Jahre 2011 und 2012 wird der Betrag von 36 132 600 
Euro nicht der Kinderzahl und der Personalkostenentwicklung sowie dem Umfang des Tagesbetreuungs-
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angebotes angepasst. Dem Land ist die zweckgemäße Verwendung der Mittel durch den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe nachzuweisen.“ 

Artikel 2 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das für Jugend zuständige Mitglied der Landesregierung kann den Wortlaut des Kindertagesstättengesetzes in der 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg 
Teil I bekannt machen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft. 

Potsdam, den 15. Juli 2010 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 
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